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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Mandanten werden es sicherlich zu schätzen wissen, wenn Sie ihnen 
Steuerstrategien und steuerliche Überlegungen zum Jahreswechsel 
2025/2025 an die Hand geben, mit denen entweder die Steuerlast 2025 noch 
gedrückt werden kann oder die Weichen ab 1.1.2026 auf „Steuern sparen“ 
gestellt werden können.

Sie werden sehen. Die Last-Minute-Steuertipps in dieser AStW-Sonder-
ausgabe sind sprachlich einfach gehalten, damit wirklich jeder Mandant 
sofort erkennen kann, ob die eine oder andere steuerliche Überlegung zum 
Jahreswechsel für ihn infrage kommt oder nicht. Zögern Sie also nicht und 
leiten Sie diese Sonderausgabe an Ihre Mandanten weiter. Sie werden es 
Ihnen danken.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Steueralltag!
Ihr AStW-Team

	◼ Beachten Sie

Unter der Abruf-Nr. 50612878 bzw. mit dem anliegenden QR-Code  
können Sie Textbausteine herunterladen und an Ihre Mandanten 
weiterleiten.
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Steuern mindern nicht vergessen

Die besten 65 Steuertipps zum 
Jahreswechsel 2025/2026

Mit den folgenden Tipps möchten wir Ihnen und Ihren Mandanten 
noch einmal die Möglichkeit geben, checklistenartig die wichtigsten 
Punkte zum „Steuersparen zum Jahresende“ abzuhaken. 

Last-Minute-Steuertipps für alle Steuerzahler
1. Klassiker: Standesamtliches Ja-Wort noch 2025
Ist bei einem Paar für 2026 die Heirat geplant, sollte ganz unromantisch 
geprüft werden, ob sich das standesamtliche Ja-Wort bis spätestens 
31.12.2025 noch lohnt. Eine Vergleichsrechnung zur Steuerbelastung bei 
Einzel- und Zusammenveranlagung 2025 sollte Aufschluss über die Steuer
ersparnis 2025 bringen. Faustformel: Je unterschiedlicher die Höhe des zu 
versteuernden Einkommens der beiden ist, desto höher die Steuerersparnis.

2. Trennung auf 2.1.2026 verschieben
Ist die Trennung vom Ehegatten geplant und der Auszug einer der beiden, 
sollte damit bestenfalls bis zum 2.1.2026 gewartet werden. Denn wohnten 
die Ehegatten nur an einen Tag in 2026 noch zusammen, kann letztmals für 
das gesamte Jahr 2026 von der Zusammenveranlagung profitiert werden.

3. Versöhnungsversuch rettet Splittingtarif
Lebte ein Ehepaar bereits zum 1.1.2025 getrennt, ist die steuergünstige Zu-
sammenveranlagung für 2025 eigentlich tabu. Doch starten die beiden in 
2025 einen mindestens einmonatigen Versöhnungsversuch und ziehen da-
zu zusammen, kann ausnahmsweise für 2025 doch die Besteuerung nach 
dem Splittingtarif beantragt werden. Das gilt selbst dann, wenn der Ver-
söhnungsversuch letztlich doch scheitern sollte. Bei Zweifeln des Finanz-
amts sollte das (Ex-)Paar am besten den Scheidungsanwalt als Zeugen für 
die Ernsthaftigkeit des Versöhnungsversuchs benennen.



32025� AStW Aktuelles 
aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht

Sonderausgabe
AStW

4. Freiwillige Steuererklärung 2021
War ein Steuerzahler 2021 nicht dazu verpflichtet, eine Einkommensteuer-
erklärung beim Finanzamt abzugeben, kann er freiwillig aktiv werden und 
eine Erklärung ans Finanzamt übermitteln. In der Regel winkt nämlich  
eine Steuererstattung. Wer noch für das Steuerjahr 2021 eine Steuererstat-
tung möchte, muss sich allerdings beeilen. Denn das Finanzamt bearbeitet 
die freiwillige Steuererklärung 2021 nur, wenn diese bis spätestens 
31.12.2025 im Briefkasten des Finanzamts landet oder elektronisch per 
ELSTER an diesem Tag ans Finanzamt übermittelt wird.

5. Erstmaligen Behinderten-Pauschbetrag noch 2025 beantragen
Ist ein Steuerzahler gesundheitlich angeschlagen, sollte er beim Versor-
gungsamt unbedingt noch bis zum 31.12.2025 einen Antrag auf Feststellung 
eines Grads der Behinderung beantragen. Denn selbst wenn das Versor-
gungsamt den Grad der Behinderung erst 2026 festsetzt, gilt dieser rück-
wirkend ab der Antragstellung. Und bei Antragstellung in 2025 winkt für 
das ganze Jahr 2025 – je nach Grad der Behinderung – ein steuersparender 
Behinderten-Pauschbetrag zwischen 384 EUR (ab einem Grad der Behin-
derung von 20) bis zu 2.840 EUR (Grad der Behinderung 100). Bei Hilflosig-
keit beträgt der Behinderten-Pauschbetrag sogar 7.400 EUR.

6. Höheren Grad der Behinderung beantragen
Bestand bereits ein Grad der Behinderung und der gesundheitliche Zu-
stand hat sich verschlechtert, sollte unbedingt spätestens am 31.12.2025 
ein erneuter Antrag gestellt werden. Denn wird ein höherer Grad der Be-
hinderung rückwirkend für Dezember 2025 vom Amt für Soziale Angele-
genheiten bescheinigt, winkt für das ganze Jahr 2025 der höhere Behin-
derten-Pauschbetrag.

7. Zusätzliche Vorteile des Behinderten-Pauschbetrags 2025
Ab einem bestimmten Grad der Behinderung können – ohne Nachweis – 
bei durch die Behinderung veranlasste unvermeidbare Fahrten Fahrtkos-
ten von bis zu 900 EUR bzw. 4.500 EUR zusätzlich zum Behinderten-
Pauschbetrag geltend gemacht werden.
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8. Pflegegrad noch für 2025 beantragen
Kümmert sich ein Kind um einen Elternteil oder um 
beide Elternteile, die entweder noch selbst in einem 
Haushalt oder im Haushalt des Kindes leben und pfle-
gebedürftig sind, empfiehlt sich noch bis zum 31.12.2025 
zum einen die Beantragung eines Behinderten-
Pauschbetrags (siehe Tipp 5 bis 7) und zum anderen die 
Begutachtung für einen Pflegegrad. Denn wird mindes-
tens ein Pflegegrad 2 festgestellt und das Kind bekommt 
kein Geld für die Betreuung, kann das Kind einen Pflege-

Pauschbetrag von 600 EUR geltend machen. Bei Pflege-
grad 3 sind es schon 1.100 EUR und bei Pflegegrad 4 oder 5 mindert das Fi-
nanzamt auf Antrag das zu versteuernde Einkommen des Kindes sogar um 
1.800 EUR.

9. Pflege-Pauschbetrag: Pflegeleistungen nicht Voraussetzung
Wird rückwirkend für 2025 ein Pflegegrad bescheinigt, müssen übrigens 
keine Pflegeleistungen nachgewiesen werden. Um vom Pflege-Pauschbe-
trag zwischen 600 EUR und 1.800 EUR zu profitieren. Es genügt, wenn sich 
das Kind oder der Ehegatte um den pflegebedürftigen Elternteil bzw. Ehe-
gatten kümmert (sprich einkauft, kocht, putzt, Bürokram erledigt oder bei 
Arztbesuchen begleitet). Bei unterjähriger Veränderung des Pflegegrads, 
ist der Pauschbetrag nach dem höchsten Grad zu gewähren.

10. Steueranrechnung für Handwerkerleistungen: Clever zahlen
Wer in seinem Eigenheim oder in seiner Mietwohnung einen Handwerker 
mit Arbeiten beauftragt, kann nach § 35a Abs. 3 EStG eine Steueranrechnung 
i. H. v. 20 % der abgerechneten Arbeitsleistung beantragen, maximal jedoch 
1.200 EUR pro Jahr. Begünstigt sind pro Jahr also Arbeitskosten von maximal 
6.000 EUR. 

11. Riester-Zulagen 2023 erhalten?
Bei Einzahlung in einen Riester-Vertrag ist die Versicherungsgesellschaft 
in der Regel dazu ermächtigt, die Riester-Zulage beim Staat zu beantra-
gen. War die Versicherungsgesellschaft, aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht dazu bevollmächtigt, die Riester-Zulage abzurufen, kann der 
Riester-Sparer das selbst in die Hand nehmen. Doch aufgepasst: Die Ries-
ter-Zulage 2023 kann nur noch bis zum 31.12.2025 beantragt werden.

Was oftmals vergessen wird: Auch 
wenn beide Ehegatten noch zu Hau-
se wohnen und einer der beiden 
mindestens einen Pflegegrad 2 hat 
und der andere Ehegatte sich 
kümmert, kann auch der Ehegatte 
in der gemeinsamen Steuerer-
klärung einen Pflege-Pauschbe-
trag geltend machen.

PRAXISTIPP
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12. Volle Riester-Zulagen sicherstellen
Die vollen Riester-Zulagen (Grundzulage und Kinderzulage) erhält ein 
Riester-Sparer nur dann, wenn er 2025 mindestens 4 % seines Vorjahres-
gehalts in seinen Riester-Vertrag einbezahlt. Ist das Gehalt 2025 deutlich 
höher ausgefallen als in den Vorjahren und die Riester-Beträge 2025 wur-
den nicht entsprechend erhöht, sollten 2025 unbedingt noch die fehlenden 
Beitragszahlungen nachgeholt werden. Wird zu wenig einbezahlt, gibt es 
die Riester-Zulagen für 2025 nur anteilig.

13. Verlustbescheinigung bei Bank beantragen
Wurden 2025 Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren realisiert und bei 
einer anderen Bank wurden 2025 Aktiengewinne erzielt, kann durch Abga-
be einer Anlage KAP zur Steuererklärung 2025 eine steuersparende Ver-
rechnung der Verluste und Gewinne vorgenommen werden. Damit das Fi-
nanzamt aber verrechnet, muss bei der Bank mit den Verlusten eine Ver-
lustbescheinigung beantragt werden. Und diese Verlustbescheinigung 
kann nur bis spätestens 15.12.2025 bei der Bank beantragt werden. Ein 
kurzer schriftlicher Antrag bei der Kundenbetreuung der Bank reicht aus. 

14. Freistellungsaufträge checken
Mussten Steuerzahler für Kapitalerträge im Jahr 2025 Abgeltungsteuer 
bezahlen, sollte überprüft werden, ob der Bank ein Freistellungsauftrag 
vorgelegt wurde. Falls nicht, sollte der Bank dieser Freistellungsauftrag 
unbedingt noch bis zum 31.12.2025 vorgelegt werden.

	◼ Hintergrund

Bis zum Sparer-Pauschbetrag von 1.000 EUR/2.000 EUR (Ledige/zusammen-
veranlagte Eheleute) bleiben Kapitalerträge unversteuert. Der Vorteil, wenn 
noch bis zum Jahreswechsel ein Freistellungsauftrag bei der Bank eingereicht 
wird: Die Bank erstattet die zu hoch einbehaltene Abgeltungsteuer und es kann 
auf die Abgabe einer Anlage KAP zur Steuererklärung 2025 verzichtet werden.

15. Haushalt aufrechterhalten trotz Einzug ins Pflegeheim
Musste ein Steuerzahler 2025 aus gesundheitlichen Gründen ins Pflege-
heim ziehen, kann er für die aus eigener Tasche finanzierten Heimkosten 
eine außergewöhnliche Belastung nach § 33 Abs. 1 EStG geltend machen. 
Neben der zumutbaren Belastung kürzt das Finanzamt die abziehbare au-
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ßergewöhnliche Belastung noch um eine Haushaltsersparnis, wenn der 
Privathaushalt aufgrund des Umzugs in ein Pflegeheim aufgegeben wurde. 
Diese Haushaltsersparnis beträgt 2025 12.096 EUR. Doch kann aus Unter-
lagen oder E-Mails abgeleitet werden, dass der Aufenthalt im Pflegeheim 
nicht auf Dauer geplant war und deshalb der bisherige Haushalt nicht auf-
gegeben wurde, darf das Finanzamt die außergewöhnliche Belastung nicht 
um eine Haushaltsersparnis kürzen.

16. Laufende Vorauszahlungen 2025 anpassen
Fällt das voraussichtlich zu versteuernde Einkommen 2025 deutlich niedriger 
aus als erwartet, sollte vor dem 10.12.2025 eine Herabsetzung der laufenden 
Vorauszahlungen beantragt werden. Denn am 10.12.2025 würde das Finanz-
amt die Einkommensteuervorauszahlung für das vierte Quartal 2025 abbu-
chen. Beantragen Sie mit aussagekräftigen Unterlagen und Ausführungen 
zum voraussichtlichen zu versteuernden Einkommen 2025 die Minderung.

17. Sonderausgaben pushen durch Rentenversicherungsbeiträge
Wer Geld übrig hat und in seine Altersvorsorge investieren möchte, kann  
freiwillige Zahlungen in die Deutsche Rentenversicherung zur Minderung ei-
ner Rentenlücke leisten oder Beiträge in einen privaten Rürup-Rentenvertrag 
(= Basisrente) einzahlen. Die Beitragszahlungen in eine Rentenversicherung 
sind 2025 als Sonderausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 29.344 
EUR/58.688 EUR (Ledige/zusammenveranlagte Steuerzahler) abziehbar.

18. Außergewöhnliche Belastung – steueroptimal planen
Zuzahlungen zur Kur, zur Brille, zum Zahnersatz, zu Medikamenten und zu 
ärztlichen Behandlungen sind grundsätzlich als außergewöhnliche Belas-
tung abziehbar. Doch das Finanzamt ermittelt je nach Höhe der Einkünfte 
und nach dem Familienstand eine zumutbare Belastung. Und nur wenn die 
selbst getragenen Kosten zur Heilung oder Linderung einer Krankheit die-
se zumutbare Belastung übersteigen, kommt es zu einer Minderung des zu 
versteuernden Einkommens im Rahmen einer außergewöhnlichen Belas-
tung. Hieraus ergeben sich folgende steuerliche Überlegungen:

	� Bündelung an Kosten noch in 2025: Es kann sich lohnen, sämtliche Zah-
lungen noch im Jahr 2025 zu bündeln, wenn die Zahlungen in verschie-
denen Jahren ansonsten für sich allein unter der zumutbaren Belastung 
liegen würden.
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	� Verschiebung: Fallen die Einkünfte (z. B. wegen erstmaligen Rentenbe-
zugs) im Jahr 2026 deutlich niedriger aus, sinkt 2026 auch die zumutba-
re Belastung. Es kann also deshalb Sinn machen, die notwendigen Aus-
gaben erst im Jahr 2026 zu bündeln, um eine höhere außergewöhnliche 
Belastung abziehen zu können als im Jahr 2025.

19. �Vorauszahlung von Krankenversicherungsbeiträgen: Vorteil 1
Steuerzahler, die privat krankenversichert sind, dür-
fen ausnahmsweise neben den Beiträgen zur Basis-
Krankenversicherung 2025 zusätzlich eine Voraus-
zahlung von drei weiteren Jahres-KV-Beiträgen (Bei-
träge 2026, 2027 und 2028) leisten und 2025 als Son-
derausgabe abziehen. Dadurch winkt für 2025 eine 
sehr hohe Steuererstattung. Das lohnt sich vor allem, 
wenn man Geld auf der hohen Kante hat und die Steu-
erbelastung durch den Ruhestand ab dem Jahr 2026 
deutlich niedriger ausfällt oder sogar ganz wegfällt. 

20. Vorauszahlung von Krankenversicherungsbei-
trägen: Vorteil 2
Die Vorauszahlung von Krankenversicherungsbeiträgen 
bringt in den folgenden Jahren weitere Steuervorteile. Denn, sobald die 
Beiträge zur Basis-Kranken- und Pflegeversicherung mehr als 1.900 
EUR/3.800 EUR (Arbeitnehmer/Selbstständige) betragen, wirken sich wei-
tere Versicherungsbeiträge wie freiwillige Beitragszahlungen zur Kran-
kenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung oder 
Haftpflichtversicherung steuerlich nicht mehr als Sonderausgaben aus. 
Durch die Vorauszahlung der Beiträge zur Basis-Krankenversicherung 
können solche Versicherungsbeiträge dann ab 2026 bis zum Betrag von 
1.900 EUR/3.800 EUR doch wieder als Sonderausgaben abgezogen werden.

21. Unterhaltsaufwendungen an Angehörige: Steuerrisiko 1
Werden 2025 noch Unterhaltszahlungen an bedürftige Kinder gezahlt, für 
die Eltern keinen Anspruch mehr auf Kindergeld haben, oder an Elterntei-
le, dann ist seit 1.1.2025 darauf zu achten, dass diese Zahlungen per Über-
weisung auf das Konto des Empfängers der Unterhaltsleistungen getätigt 
werden. Bei Barzahlungen ist der Abzug einer außergewöhnlichen Belas-
tung bis zu 12.096 EUR nämlich verloren.

Damit das Finanzamt die vorausbe-
zahlten Krankenversicherungsbei-
träge für die Jahre 2026, 2027 und 
2028 aber tatsächlich noch 2025 zum 
Abzug als Sonderausgaben zulässt, 
muss die Vorauszahlung bis spä-
testens 21.12.2025 geleistet werden. 
Wird die Zahlung zwischen dem 
22.12. und dem 31.12.2025 geleistet, 
gelten die Ausgaben als in dem 
Jahr verausgabt, zu dem sie ei-
gentlich gehören (also 2026, 2027, 
2028).

PRAXISTIPP
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22. Unterhaltszahlungen an Angehörige: Steuerrisiko 2
Soll im Dezember damit begonnen werden, Kinder, für die man keinen An-
spruch mehr auf Kindergeld hat, oder Elternteile finanziell zu unterstützen, 
sollte beachtet werden, dass zu hohe Zahlungen im November oder Dezem-
ber 2025 steuerlich ungünstig sein können. Denn bei erstmaliger Zahlung 
im Dezember 2025 dürfen 2025 maximal 1.008 EUR als außergewöhnliche 
Belastung abgezogen werden (12.096 EUR × 1/12). 

Wird 2025 im Dezember erstmals eine Unterstützungsleistung gezahlt, die 
für Dezember 2025 bis Dezember 2026 gedacht ist, verpuffen steuerlich lei-
der die Zahlungen, die über 1.008 EUR liegen. Deshalb ist es wichtig: Bei 
erstmaliger Unterstützung im Dezember 2025 sollten nicht mehr als 1.008 
EUR überwiesen werden. Die Unterstützungsleistungen für 2026 sollten 
erst im Januar 2026 überwiesen werden. Dann liegen außergewöhnliche 
Belastungen für 2026 vor.

Last-Minute-Steuertipps für Arbeitnehmer

23. Führungskräfte: Geschenke und Bewirtung
Ist ein Arbeitnehmer Führungskraft und be-
schenkt er die Mitarbeiter seiner Abteilung oder 
Geschäftsfreunde und Kunden seines Arbeitge-
bers auf eigene Kosten, sollten die Rechnungen 
unbedingt aufbewahrt werden. Zur Not reicht auch 
der Kontoauszug. Die Ausgaben für Nikoläuse, 
Schokolade, Sekt oder Stollen dürfen als beruflich 
veranlasste Werbungskosten abgezogen werden. 
Auch die Kosten für eine Bewirtung von Mitarbei-
tern und Geschäftspartnern oder Kunden des Ar-
beitgebers aus eigenem Geldbeutel kann der Ar-
beitnehmer als Führungskraft steuerlich geltend 

machen.

Oftmals verlangen Sachbearbeiter den 
Nachweis, dass eine Führungskraft ne-
ben seinem Festgehalt auch ein variab-
les Gehalt erhält. Und nur dann gibt es 
den Werbungskostenabzug. Diese Vor-
aussetzung ist jedoch längst überholt. 
Auch ohne erfolgsabhängige Vergü-
tung gibt es den Werbungskostenab-
zug. Dazu am besten auf der Rech-
nung bzw. auf dem Kontoauszug die 
Namen der Beschenkten angeben 
und den Grund der Schenkung (Mit-
arbeitermotivation oder Hoffnung 
auf Vergabe von Aufträgen).

PRAXISTIPP



92025� AStW Aktuelles 
aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht

Sonderausgabe
AStW

24. Feststellung einer Berufskrankheit beantragen
Sind einem Arbeitnehmer 2025 hohe Kosten zur Heilung oder Linderung 
einer Krankheit entstanden? Dann kann er die selbst getragenen Kosten 
als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Wermutstropfen: Das 
Finanzamt ermittelt eine zumutbare Belastung und nur die übersteigen-
den Beträge sind letztlich als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Je 
höher die Einkünfte, desto geringer fällt der steuersparende Abzug aus. 

Wurde die Krankheit durch die Ausübung des Berufs ausgelöst, sollte un-
bedingt noch bis zum 31.12.2025 beim Arbeitgeber und der Berufsgenos-
senschaft die Berufskrankheit gemeldet werden. Bestätigt die Berufsge-
nossenschaft eine Berufskrankheit, dürfen die selbst getragenen Kosten 
für Medikamente und Behandlungen in voller Höhe (also ungekürzt) als 
Werbungskosten aus nichtselbstständiger Arbeit im Steuerjahr 2025 abge-
zogen werden.

25. Abschiedsfeier auf Kosten des Finanzamts
Wechselt ein Arbeitnehmer 2026 zu einem neuen Arbeitgeber oder geht 
er 2026 in Ruhestand, kann er 2025 eine Abschiedsparty auf der Arbeit 
feiern und die angefallenen Kosten für diese Feier dem Finanzamt in der 
Anlage N zur Steuererklärung als Werbungskosten präsentieren.

Mit dem Werbungskostenabzug klappt es in der 
Regel, wenn folgende Voraussetzungen einge-
halten werden: Die Abschiedsfeier findet wäh-
rend der Arbeitszeit in Räumlichkeiten des Ar-
beitgebers statt, es werden nur Personen aus 
dem beruflichen Umfeld eingeladen und die Kos-
ten für die Feier sind nicht unangemessen hoch 
(am besten maximal 110 EUR pro Teilnehmer).

Am besten erstellen Sie eine Gästeliste 
und bewahren diese auf. Auf der Gäste-
liste sollten Sie die Namen und den  
beruflichen Hintergrund der eingela-
denen Person vermerken. Befinden 
sich keine Verwandten oder Freunde 
auf der Liste, dürfte dem Werbungs-
kostenabzug für die Feier nichts im 
Wege stehen.

PRAXISTIPP
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26. Steuerlich clevere Einkaufstour 
Soll sich jeder beruflich investierte Cent 2025 steuerlich noch in voller Hö-
he auswirken, empfiehlt es sich, eine steuerlich clevere Einkaufstour in 
den letzten Wochen des Steuerjahrs 2025 zu starten. Insbesondere beim 
Kauf von beruflichen Arbeitsmitteln sollte darauf geachtet werden, dass 
der Nettokaufpreis nicht über 800 EUR liegt. Die Ausgaben für solche ge-
ringwertigen Wirtschaftsgüter (kurz GWG) sind 2025 stets in voller Höhe 
als Werbungskosten abziehbar.

Beachten Sie  |  Tatsächlich reicht es nicht nur, die 800-EUR-Nettogrenze 
im Auge zu behalten. Der Sofortabzug als GWG setzt auch voraus, dass das 
berufliche Arbeitsmittel selbstständig nutzbar ist, also ohne weitere Gerä-
te eingesetzt werden kann.

27. Kirchensteueraustritt wegen Abfindung in 2026
Wer vermeiden möchte, dass auf eine in 2026 ausbezahlte Abfindung Kir-
chensteuer fällig wird, der muss noch 2025 seinen Kirchensteueraustritt 
beantragen und durchführen.

28. Abfindung 2025: Antrag auf Kirchensteuererlass
Hat ein Arbeitnehmer 2025 eine Abfindung wegen Beendigung des Dienst-
verhältnisses ausbezahlt bekommen und gehört er der katholischen oder 
evangelischen Kirche an, dann wird auf die Abfindung auch Kirchensteuer 
fällig. Was viele Steuerzahler nicht wissen: Auf Antrag erstattet das Kir-
chensteueramt die Hälfte der gezahlten Kirchensteuer für die Abfindung 
zurück oder erlässt diese zu 50 %.

29. Fahrtenbuch ab 1.1.2026 führen
Darf ein Arbeitnehmer einen Dienstwagen seines 
Arbeitgebers auch zu Privatfahrten sowie zu Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benut-
zen, muss er dafür einen geldwerten Vorteil versteu-
ern. Ohne Fahrtenbuch ermittelt der Arbeitgeber die-
sen zu versteuernden geldwerten Vorteil nach der 
sogenannten 1 %-Regelung. Wer sich regelmäßig über 
diesen hohen Betrag ärgert, sollte 2025 noch aktiv 
werden und ein Fahrtenbuch kaufen, egal ob in Papier-

Der geldwerte Vorteil 2026 wird nach 
wie vor nach der 1 %-Regelung er-
mittelt und versteuert. Stellt sich 
nach Ablauf des Kalenderjahrs her-
aus, dass der geldwerte Vorteil 
nach der Fahrtenbuchmethode 
geringer ausfällt, dann kann die-
ser geringere geldwerte Vorteil 
bei Abgabe einer Steuererklä-
rung 2026 beantragt werden.

PRAXISTIPP
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form oder ein elektrisches Fahrtenbuch. Ziel muss es sein, pünktlich ab 
dem 1.1.2026 bis zum 31.12.2026 jede Fahrt aufzuzeichnen.

30. Besteuerungsmethode für den Firmenwagen optimieren
Stellt sich im Jahresverlauf heraus, dass die jeweils andere Methode 
finanziell günstiger wäre – etwa weil der Dienstwagen deutlich seltener 
privat genutzt wurde als angenommen –, kann in Abstimmung mit dem 
Arbeitgeber rückwirkend gewechselt werden. Dies ist jedoch nur im 
Rahmen der Dezemberabrechnung möglich, spätestens bis zur Übermitt-
lung der Lohnsteuerbescheinigung. 

31. Erstmaliger Lohnsteuerermäßigungsantrag 2025
Hat ein Arbeitnehmer noch keinen Lohnsteuerfreibetrag für 2025 beantragt, 
kann er das im Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2025 noch nachholen. 
Entscheidend ist, dass der Antrag bis spätestens 30.11.2025 beim Finanzamt 
gestellt wird. Nur dann setzt das Finanzamt aus den erklärten Werbungs-
kosten, Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen, Verlusten oder 
aus den Anrechnungsbeträgen nach § 35a EStG einen Lohnsteuerfreibetrag 
2025 fest, den der Arbeitgeber über ELStAM abruft und so im Dezember 
2025 weniger oder bestenfalls gar keine Lohnsteuer einbehält.

32. Neuer Lohnsteuerermäßigungsantrag 2025
Wurde bereits für 2024 ein Lohnsteuerfreibetrag beantragt, gilt dieser au-
tomatisch auch für 2025. Ist offensichtlich, dass die Steuerausgaben 2025 
deutlich über den Steuerausgaben des Jahres 2025 liegen, kann bis zum 
30.11.2025 ein neuer (höherer) Lohnsteuerfreibetrag 2025 im Lohnsteuer-
ermäßigungsverfahren beantragt werden.

33. Erstmaliger Lohnsteuerfreibetrag 2026
Hat ein Arbeitnehmer für 2025 noch keinen Lohnsteuerfreibetrag beim Fi-
nanzamt beantragt, kann er den Lohnsteuerermäßigungsantrag 2026 aus-
füllen. Das Finanzamt setzt aus den Angaben dann einen Lohnsteuerfrei-
betrag fest, den der Arbeitgeber für die Ermittlung der Lohnsteuer ab 2026 
berücksichtigt. Das Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2026 startet Ende 
November 2025.
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34. Neuer Lohnsteuerermäßigungsantrag 2026
Wurde bzw. wird für 2025 ein Lohnsteuerfreibetrag beim Finanzamt bean-
tragt, dann gilt dieser vom Finanzamt festgesetzte Lohnsteuerfreibetrag 
automatisch auch für das Steuerjahr 2026. Liegen die voraussichtlichen 
Steuerausgaben 2026 jedoch deutlich über den Steuerausgaben 2025, soll-
te ein neuer Lohnsteuerermäßigungsantrag 2026 ausgefüllt und ans Fi-
nanzamt übermittelt werden.

35. Weihnachtsgeld in Direktversicherung umwandeln
Weihnachtsgeld unterliegt wie jede Gehaltszahlung der Lohnsteuer. Wer 
für sein Alter vorsorgen möchte und sein Weihnachtsgeld in Beträge in ei-
ne Direktversicherung, in einen Pensionsfonds oder in einer Pensionskas-
se umwandelt, kann Steuern und Sozialabgaben sparen. Denn Beiträge 
aus einer solchen Gehaltsumwandlung in eine betriebliche Altersvorsorge 
bleiben 2025 bis zu einem Betrag von 7.728 EUR steuerfrei. Beiträge bis zu 
3.864 EUR aus einer solchen Entgeltumwandlung unterliegen zudem nicht 
der Sozialversicherungspflicht.

36. Aktivrente: 2026 bis zu 2.000 EUR im Monat steuerfrei?
Hat ein Steuerzahler bereits sein gesetzliches Rentenalter erreicht und 
möchte weiterarbeiten? Dann sollte er das am besten im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses machen.

	◼ Hintergrund

Ab 1.1.2026 sollen Steuerzahler, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben 
und im Rahmen einer Anstellung weiterarbeiten, bis zu 2.000 EUR pro Monat 
steuerfrei dazuverdienen können. Aber: Sozialversicherungsbeiträge fallen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer trotzdem an.
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37. Lohnsteuerklasse wechseln: Steuerspar-Überlegungen
Verheiratete Steuerzahler sollten in den letzten 
Wochen des Jahres die Steuerbrille aufsetzen 
und einen Blick ins Jahr 2026 werfen. Sind bei 
einem Ehegatten 2026 Lohnersatzleistungen 
denkbar oder steht bereits fest, dass ein Ehegat-
te im Jahr 2026 Elterngeld, Arbeitslosengeld oder 
Arbeitgeber-Zuschüsse zur Altersteilzeit bezie-
hen wird, sollte eine neue Lohnsteuerklassen-
kombi ab 1.1.2026 geprüft werden. Denn wie bei 
vielen Lohnersatzleistungen hängt die Höhe der 
Zahlung vom bisherigen Nettogehalt ab. Ein Wech-
sel in die Lohnsteuerklassenkombi IV/IV mit Faktor 
sollte also unbedingt in Betracht gezogen werden.

38. Vorweggenommene Werbungskosten
Steuerzahler, die 2025 arbeitslos waren und denen 2025 dennoch berufli-
che Ausgaben entstanden sind, sollten unbedingt die Rechnungen dazu 
aufbewahren oder Aufzeichnungen zu Telefonaten oder Fahrtkosten füh-
ren. Denn werden solche Ausgaben trotz fehlender Einnahmen in der An-
lage N zur Steuererklärung 2025 erfasst, liegen vorweggenommene Wer-
bungskosten vor. Und diese vorweggenommenen Kosten können zum Teil 
mit anderen Einkünften 2025 steuersparend verrechnet werden. Liegen 
keine anderen Einkünfte vor, kann ein Verlustrücktrag beantragt werden 
oder die Verrechnung findet mit Einkünften späterer Jahre statt (Verlust-
vortrag).

39. Steuerliche Überlegungen bei Rentenbeginn 2026
Geht ein Arbeitnehmer im Laufe des Jahres 2026 in seinen wohlverdienten 
Ruhestand und braucht er 2025 dringend noch berufliche Arbeitsmittel, 
sollte darauf geachtet werden, dass der Nettokaufpreis nicht mehr als 800 
EUR beträgt. Denn wäre der Kaufpreis höher, müsste er über mehrere 
Jahre abgeschrieben werden. Mit dem Ruhestand fällt der noch nicht ab-
geschriebene Restbetrag aber steuerlich ungenutzt unter den Tisch. Nur 
wenn der Nettokaufpreis 2025 nicht mehr als 800 EUR netto beträgt, winkt 
2025 der Sofortabzug bei den Werbungskosten.

Wird 2026 Elterngeld bezogen, kann sogar 
ein „unlogischer“ Lohnsteuerklassen-
wechsel in Betracht gezogen werden. 
Dann bekommt der Ehegatte, der Eltern-
geld beziehen wird, die Steuerklasse III, 
selbst wenn er weniger verdient als der 
andere Ehegatte. Vorteil: Das Eltern-
geld 2026 fällt dadurch deutlich höher 
aus. Wichtig: Das klappt nur, wenn 
mindestens sieben Monate vor der Ge-
burt des Kindes bzw. vor erstmaligem 
Bezug des Elterngelds die Lohnsteu-
erklasse (unlogisch) gewechselt wird.

PRAXISTIPP
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Last-Minute-Steuertipps für Unternehmer
40. Neue Turboabschreibung für reine Elektrofahrzeuge
Unternehmer, die zeitnah den Kauf eines reinen Elektrofahrzeugs für ihren 
Betrieb planen, sollten in Betracht ziehen, den Kauf noch in 2025 abzuwi-
ckeln. Warum? Ganz einfach: Dann winkt für 2025 die Turboabschreibung 
für reine E-Fahrzeuge. Vom Nettokaufpreis (wenn ein Vorsteueranspruch 
besteht) dürfen selbst bei einem Kauf im Dezember 2025 stolze 75 % abge-
schrieben werden. Die Regelungen zur zeitanteiligen Abschreibung (pro 
rata temporis) greifen hier im Gegensatz zur linearen oder zur neuen de-
gressiven 30%igen Abschreibung nicht.

Beachten Sie  |  In der Gesetzesbegründung zur Einführung der Turboab-
schreibung für reine E-Autos findet sich der Hinweis, dass die 75%ige Ab-
schreibung für „neu angeschaffte“ E-Fahrzeuge greifen soll (bei Kauf ab 
dem 1.7.2025).

Doch was bedeutet „neu angeschafft“? Dass nur Neufahrzeuge begünstigt 
sind und gebrauchte E-Fahrzeuge außen vor bleiben? Einem Aufsatz eines 
höheren Beamten aus dem BMF in einer Fachzeitschrift kann entnommen 
werden, dass die Turboabschreibung auch beim Kauf von gebrauchten  
E-Fahrzeugen greift. Auch bei den parlamentarischen Beratungen wurde 
klargestellt, dass die Regelung auch für Gebrauchtfahrzeugentgelten soll.

41. Neue degressive Abschreibung
Bei Investitionen ins betriebliche Anlagevermögen noch im Dezember 2025 
profitieren Unternehmer von der wiedereingeführten 30%igen degressiven 
Abschreibung. Der Abschreibungsbetrag beträgt das Dreifache des linea-
ren Abschreibungssatzes, maximal 30 % der Anschaffungskosten bzw. des 
Restbuchwerts. Wichtig: Bei Investition erst im Dezember 2025 ist nur ein 
Zwölftel der ermittelten Jahresabschreibung vom Gewinn 2025 abziehbar. 
Diese nur zeitanteilige Abschreibung sollte bei der Gewinnplanung 2025 
einkalkuliert werden.
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42. Weihnachtsfeier clever planen
Eigentlich sollten die Planungen zur Weihnachtsfeier 2025 bereits auf 
Hochtouren laufen. Um keine steuerlichen Nachteile zu erleiden, sollten 
ein paar Steuerregeln beachtet werden. Denn betragen die Kosten der Fei-
er je teilnehmenden Beschäftigten mehr als 110 EUR, hat das steuerlich 
zwei Folgen:

	� Lohnsteuer: Für den übersteigenden Betrag, der über dem ertragsteu-
erlichen 110-EUR-Freibetrag liegt, muss Lohnsteuer ans Finanzamt ab-
geführt werden.

	� Vorsteuer: Liegen die Kosten der Weihnachtsfeier je Teilnehmer über 
der umsatzsteuerlichen 110-EUR-Freigrenze, geht der Anspruch auf 
Vorsteuererstattung verloren.

Zwei weitere Steuerregeln sollten bei der Planung der Weihnachtsfeier aus 
steuerlicher Sicht unbedingt noch beachtet werden.

1.	 Darf ein Arbeitnehmer eine Begleitperson zur Weihnachtsfeier mitbrin-
gen, sind die Teilnahmekosten der Begleitperson dem Arbeitnehmer 
zuzurechnen. Dadurch kann die 110-EUR-Grenze schnell überschritten 
werden.

2.	 Bei Ermittlung der Kosten je Teilnehmer ist die Anzahl der tatsächlich zur 
Weihnachtsfeier erschienenen Personen maßgeblich und nicht die An-
zahl der „eingeladenen“ Gäste. Am besten wird eine Liste geführt, wer 
von den geladenen Gästen tatsächlich an der Weihnachtsfeier teilgenom-
men hat.

43. Steuerlich clevere Einkaufstour
Was für Arbeitnehmer gilt, sollten auch Unternehmer bis zum Jahresende 
beim Kauf von betrieblichen Anlagegegenständen umsetzen. Und zwar 
sollte beim Kauf von Gegenständen für den Betrieb darauf geachtet wer-
den, dass der Nettokaufpreis nicht mehr als 800 EUR beträgt. Ist der ge-
kaufte Gegenstand dann noch selbstständig nutzungsfähig (funktioniert 
also ohne weitere Geräte), dann liegt der Kauf eines geringwertigen Wirt-
schaftsguts vor (kurz GWG). Die Anschaffungskosten für solche GWG kön-
nen 2025 in voller Höhe als Betriebsausgaben verbucht werden.
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44. Mahnläufe jetzt noch anstoßen
Die Geschäftsführung sollte sich von der Buchhaltung die Liste der über-
fälligen Forderungen vorlegen lassen und bei Bedarf umgehend eine Mah-
nung verschicken. Bleibt der Zahlungseingang aus, folgt noch vor dem 
31.12. eine zweite. Nur so lassen sich offene Posten in der Bilanz wertbe-
richtigen – je nach Bonität bis zu 50 %, bei offensichtlich uneinbringlichen 
Forderungen vollständig.

45. Investitionsabzugsbetrag: Gewinngrenzen im Auge behalten
Möchte ein Unternehmer den Investitionsabzugsbetrag vom Gewinn 2025 
für geplante Investitionen ins betriebliche Anlagevermögen abziehen, dann 
sollte er seinen Gewinn 2025 im Auge behalten. Denn nur wenn der Gewinn 
2025 vor Abzug des Investitionsabzugsbetrags nicht über 200.000 EUR 
liegt, darf der Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht werden. Insbe-
sondere bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung kann durch gezielte 
Rechnungsstellung oder durch gezielte Ausgaben in 2025 dafür gesorgt 
werden, dass diese 200.000-EUR-Gewinngrenze nicht überschritten wird.

46. Investitionsabzugsbetrag: GWG für 2026 kreieren
Liegen die Voraussetzungen für den Investitionsabzugsbetrag 2025 vor 
(u. a. Gewinn liegt nicht über 200.000 EUR), kann die Voraussetzung für den 
Abzug von GWG 2026, 2027 oder 2028 geschaffen werden.

	◼ Beispiel
Ein Unternehmer möchte die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter mit höhenverstell-
baren Schreibtischen ausstatten. Die Investition in 30 Schreibtische ist 2026 geplant. 
Kosten je Schreibtisch: netto 1.599 EUR. Liegen die Voraussetzungen für den IAB 
vor, kann vom Gewinn 2025 ein Investitionsabzugsbetrag von 23.985 EUR abgezogen 
werden (Investitionssumme 2026: 47.970 EUR × 50 %). Werden die Schreibtische 
2026 gekauft, hat das auf den Gewinn 2026 folgende Auswirkung:

+	 Auflösung des IAB 2026 + 23.985 EUR

–	 Minderung des Gewinns 2026, weil die Anschaffungskosten der 
Schreibtische um den IAB 2025 gekürzt werden – 23.985 EUR

–	 Sofortabzug 2026 für GWG, weil die Anschaffungskosten 2026 
je Schreibtisch netto nicht > 800 EUR liegen (Anschaffungskos-
ten Schreibtische 47.970 EUR abzgl. Kürzung um 23.985 EUR

=	 Restanschaffungskosten 23.985 EUR ÷ 30 Schreibtische 
=	 Anschaffungskosten 799,50 EUR je Schreibtisch – 23.985 EUR
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Es kann also durchaus Sinn machen, die Gewinngrenzen von 200.000 EUR 
im Jahr 2025 wegen des Kaufs von betrieblichen Anlagegegenständen im 
Jahr 2026 im Auge zu behalten.

47. Überprüfung eigener Freistellungsbescheinigung zur Bauabzugsteuer
Erbringt ein Unternehmer Bauleistungen, müssen unternehmerisch tätige 
Auftraggeber von der Rechnung grundsätzlich 15 % Bauabzugsteuer ein-
behalten und ans Finanzamt abführen. Eine Ausnahme von diesem lästi-
gen Einbehalt besteht nur, wenn der Bauunternehmer seinem Auftragge-
ber eine vom Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung zur Bau-
abzugsteuer aushändigt. Viele dieser Freistellungsbescheinigungen ver-
lieren zum Jahreswechsel ihre Gültigkeit. Um den Einbehalt der Bauab-
zugsteuer durch einen Auftraggeber zu vermeiden, sollten die eigenen 
Freistellungsbescheinigungen auf Gültigkeit überprüft werden. Sollte die 
Gültigkeit zum Jahreswechsel auslaufen, ist unbedingt frühzeitig eine 
neue Bescheinigung beim Finanzamt zu beantragen.

48. Überprüfung fremder Freistellungsbescheinigung zur Bauabzugsteuer
Beauftragen Unternehmer andere Unternehmer mit Bauleistungen, sind 
sie grundsätzlich dazu verpflichtet, von der Gegenleistung Bauabzugsteuer 
einzubehalten und ans Finanzamt abzuführen. Wer dieser Pflicht nicht 
nachkommt, kann vom Finanzamt in Haftung genommen werden. Eine 
Ausnahme vom Einbehalt besteht nur, wenn der Bauunternehmer eine 
vom Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung zur Bauabzug-
steuer aushändigt. Zum Jahreswechsel sollte unbedingt die Gültigkeit die-
ser Freistellungsbescheinigungen überprüft werden und der Auftragneh-
mer sollte ggf. um Aushändigung einer neuen, gültigen Bescheinigung 
gebeten werden.

49. Verschiebung des Beginns einer Außenprüfung ins Jahr 2026
Nicht selten kommt kurz vor dem Jahreswechsel noch der Anruf eines Be-
triebsprüfers des Finanzamts. Im Raum steht der Beginn einer Außenprü-
fung noch im Jahr 2025.
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	◼ Hintergrund

Ohne Prüfungsbeginn in 2025 und ohne erste Prüfungshandlungen 2025 würde 
für das älteste Prüfungsjahr nach dem 31.12.2025 die Festsetzungsverjährung 
eintreten. Doch wer keine Zeit und Lust auf Betreuung eines Prüfers in den 
stressigsten Wochen des Jahres hat, hat das Recht, einen Antrag zu stellen, 
dass der Prüfungsbeginn ins Jahr 2026 verschoben wird. .

Beachten Sie  |  Für das verjährungsbedrohte älteste Jahr tritt dann nach 
Ablauf des 31.12.2025 jedoch keine Festsetzungsverjährung ein.

50. Damoklesschwert Liebhaberei: Gegenmaßnahmen starten
Selbstständige, die seit Jahren Verluste aus einer freiberuflichen oder ge-
werblichen Tätigkeit erzielen, werden irgendwann Probleme mit dem Fi-
nanzamt bekommen. Im Raum steht die Feststellung, dass eine fehlende 
Gewinnerzielungsabsicht besteht (sog. Liebhaberei). Sind die Steuerbe-
scheide der letzten Jahre hinsichtlich der Frage zur Gewinnerzielungsab-
sicht nach § 165 AO vorläufig, sollten in den letzten Wochen des Jahres noch 
nachvollziehbare Gegenmaßnahmen durchgeführt werden, um in absehba-
rer Zeit doch noch auf insgesamt schwarze Zahlen zu kommen (sog. Totalge-
winn). Ohne offensichtliche Gegenmaßnahmen droht die Gefahr, dass das 
Finanzamt die Dauerverluste rückwirkend wegen Liebhaberei aberkennt.

51. Geschenkaufwendungen: Steuerspielregeln beachten
Werden Geschäftspartner und Kunden oder deren Mitarbeiter beschenkt, 
sollte darauf geachtet werden, dass die Geschenkaufwendungen pro Jahr 
und Empfänger netto nicht über 50 EUR liegen. Denn bei Überschreitung 
dieser 50-EUR-Nettogrenze liegen nicht abziehbare Betriebsausgaben vor 
und der Vorsteuerabzug ist tabu.

Beachten Sie  |  Es sollten unbedingt Listen geführt werden, wer im Jahr 
2025 beschenkt wurde. Bei mehreren Niederlassungen ist für jede Nieder-
lassung eine Liste zu führen und diese Listen sind zu einer Gesamtliste zu-
sammenzuführen. Nur so wird der Überblick behalten, welche Personen 
Geschenke erhalten haben und wie viel diese Präsente wert waren.
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52. Bewirtung zu Weihnachten: Steuerspielregeln kennen
Bei einer geschäftlichen Bewirtung von Kunden, Geschäftspartnern oder 
deren Mitarbeitern sind bei Erfüllung der Aufzeichnungspflichten 70 % der 
Bewirtungsaufwendungen als Betriebsausgabe abziehbar und der Vor-
steuerabzug ist zu 100 % möglich.

Beachten Sie  |  Wer nur Gutscheine für ein Essen verschenkt, bewirtet 
nicht, sondern wendet Geschenke zu. Hier gilt dann die strenge 50-EUR-
Freigrenze (siehe Steuertipp 51).

53. Fahrtenbuch ab 1.1.2026 führen
Wird ein Firmenwagen nur sehr wenig privat genutzt und ärgert sich ein 
Unternehmer jedes Jahr über den hohen zu versteuernden Betrag für die 
Privatnutzung, kann er selbst gegensteuern. Und zwar, indem er sich ein 
Fahrtenbuch kauft und ab dem 1.1.2026 brav jede Fahrt mit dem Firmenwa-
gen aufzeichnet. Nach Ablauf des Jahres 2026 kann dann überprüft wer-
den, mit welcher Methode – der Fahrtenbuchmethode oder der 1 %-Metho-
de – man steuerlich günstiger fährt und kann diese Methode bei der Ge-
winnermittlung und bei der Umsatzsteuer heranziehen.

54. Aufbewahrungsfrist: Was kann zum 1.1.2026 entsorgt werden?
Zum 1.1.2026 können wieder steuerliche Belege entsorgt werden, bei denen 
die sechsjährige, zehnjährige oder achtjährige Aufbewahrungspflicht nach 
dem 31.12.2025 ausgelaufen ist. Um die steuerlichen Aufzeichnungspflich-
ten nicht zu verletzen und Steuerunterlagen nicht zu früh zu entsorgen, 
sollte in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater geklärt werden, welche 
Unterlagen ab 1.1.2026 in den Schredder dürfen.

55. Neue Aktivrente: Einstellungen auf 2026 verschieben
Sucht ein Unternehmer nach einem älteren Mitarbeiter mit jahrzehntelan-
ger Berufserfahrung, sollte er besser bis Anfang 2026 warten. Denn ab Ja-
nuar 2026 dürften sich viele Steuerzahler, die bereits das gesetzliche Ren-
tenalter erreicht haben, um einen Arbeitsplatz bemühen. Hintergrund ist 
die Einführung der Aktivrente ab 1.1.2026, bei denen Steuerzahler, die ihr 
gesetzliches Rentenalter bereits erreicht haben, bis zu 2.000 EUR im Mo-
nat steuerfrei zu ihrer Rente dazuverdienen dürfen.
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56. Wechsel von der Kleinunternehmerregelung zur Regelbesteuerung
Lag der Gesamtumsatz 2025 über 25.000 EUR, muss spätestens ab 1.1.2026 
in den Rechnungen wieder Umsatzsteuer ausgewiesen werden. Die Voraus-
setzungen zur Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG greifen ab 2026 
wegen Überschreitung der Umsatzgrenze 2025 nicht mehr.

57. Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Speisen ab 1.1.2026: Vorbereitung
Ab 1.1.2026 profitieren Gastronomiebetriebe für die Lieferung von Speisen 
von der Reduzierung des 19%igen Umsatzsteuersatzes auf nur noch 7 %. 
Damit in der Kasse und in der Buchhaltung ab 1.1.2026 alles nach Plan läuft 
und der neue Umsatzsteuersatz für die Lieferung von Speisen (gilt nicht für 
Getränke!) ausgewiesen und erfasst wird, sollte im Vorfeld ggf. Kontakt mit 
dem Kassenaufsteller bzw. mit dem Hersteller der Buchhaltungssoftware 
aufgenommen werden. Die Neuregelung gilt also nicht nur für den Außer-
Haus-Verkauf, sondern generell für Speisen.

Beachten Sie  |  Noch nicht ganz klar ist, wie mit dem Verkauf von Speisen 
am Silvesterabend zu verfahren ist: Was passiert, wenn das Essen vor 
24:00 Uhr ausgegeben und erst nach Mitternacht abgerechnet wird? Fallen 
hier 19 % oder nur 7 % Umsatzsteuer an? Hier wird sich das BMF noch 
äußern müssen.

58. Wechsel Gewinnermittlungsart zum 1.1.2026: Das ist zu beachten
Wer freiwillig oder nach Aufforderung des Finanzamts zum 1.1.2026 von der 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung zur Bilanzierung wechselt, muss nicht 
nur pünktlich zum 1.1.2026 bilanzieren und buchen. Wegen der unter-
schiedlichen Systematik zwischen Einnahmen-Überschuss-Rechnung und 
Bilanzierung muss zudem für 2026 ein Übergangsgewinn oder ein Über-
gangsverlust ermittelt werden. Nehmen Sie unbedingt noch vor dem 
1.1.2026 frühzeitig Kontakt mit dem Steuerberater auf, damit dieser die Er-
öffnungsbilanz erstellt und die Weichen ab 1.1.2026 auf Bilanzierung stellt.

59. �Betriebsaufgabe und Betriebsveräußerung 2026:  
Kirchensteueraustritt sinnvoll?

Soll der Betrieb 2026 aufgegeben oder veräußert werden, unterliegt der 
Aufgabe- bzw. Veräußerungsgewinn 2026 nicht nur der Einkommensteuer. 
Es wird auch Kirchensteuer fällig, sollte der Unternehmer Mitglied in einer 
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Religionsgemeinschaft sein. Um bei hohen Gewinnen 2026 hohe Kirchen-
steuerzahlungen zu vermeiden, sollte ein Austritt aus der Kirche noch in 
2025 in Erwägung gezogen werden.

60. �Betriebsausgabe und Betriebsveräußerung 2025:  
Erlassantrag zur Kirchensteuer

Unternehmer, die katholisch oder evangelisch sind und für 2025 Gewinne 
aus der Aufgabe oder der Veräußerung ihres Betriebs erzielen, müssen 
auch mit Kirchensteuerzahlungen rechnen.

Beachten Sie  |  Auf Antrag erstattet das Kirchensteueramt 50 % der Kir-
chensteuer auf Gewinne aus der Aufgabe bzw. Veräußerung des Betriebs. 

61. �Umsatzsteuer aus letzter Umsatzsteuer-Voranmeldung 2025 noch 
als Betriebsausgabe 2025 abziehen – das sind die Voraussetzungen

Ermittelt ein Unternehmer seinen Gewinn nach der Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung, sollte er die Grundlagen dafür schaffen, dass die Um-
satzsteuerzahlung aus der letzten Umsatzsteuer-Voranmeldung, die im 
Januar 2026 fällig wird, noch als Betriebsausgabe 2025 verbucht werden 
kann. Mit dem Betriebsausgabenabzug 2025 klappt es unter folgenden Vo-
raussetzungen:

	� Die Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2025 bzw. 4. Quartal 2025 muss bis 
spätestens 12.1.2026 ans Finanzamt übermittelt werden.

	� Besteht kein Lastschriftverfahren, muss die Zahlung bis spätestens  
Montag, den 12.1.2026 geleistet werden.

	� Besteht ein Lastschriftverfahren, muss das Konto, von dem das Finanz-
amt die Umsatzsteuerzahlung später abbucht, zum 12.1.2026 eine aus-
reichende Deckung aufweisen.

62. �Zu- und Abflussprinzip bei Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
steuerlich nutzen

Unternehmer, die ihren Gewinn nach der Einnahmen-Überschussrechnung 
ermitteln, können aufgrund des strengen Zu- und Abflussprinzips nach  
§ 11 EStG die Höhe des Gewinns 2025 gezielt beeinflussen. Je nach indivi-
dueller Zielsetzung kann zusammen mit dem Steuerberater eine Strategie 
entwickelt werden, wie mit Einnahmen und Ausgaben zum Jahreswechsel 
möglichst steuergünstig verfahren werden sollte.
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63. Gehaltsextras 2026 vereinbaren
Ist kein Geld für ein Weihnachtsgeld da, sollten wenn möglich zumindest 
steuerfreie oder steuerbegünstigte Gehaltsextras mit Mitarbeitern verein-
bart werden (Überlassung betriebliches Smartphone zur privaten Nutzung, 
Aushändigung 50-EUR-Gutschein, Gewährung Erholungsbeihilfe, Aushän-
digung Deutschlandticket).

Mit solchen steuerfreien Gehaltsextras, die beim Steuerberater erfragt 
werden können, dürften auch Bewerber gelockt werden können, die sich 
Ende 2025 oder 2026 für einen Jobwechsel interessieren.

64. Vorweggenommene Betriebsausgaben 
Möchte sich ein Steuerzahler 2026 als Einzelunternehmer selbstständig 
machen, sollte er sämtliche Ausgaben im Zusammenhang mit der geplan-
ten Existenzgründung notieren sowie Belege und Kontoauszüge aufbewah-
ren. Diese Kosten stellen vorweggenommene Betriebsausgaben dar, die in 
der Anlage EÜR sowie den Anlagen S oder G dem Finanzamt präsentiert 
werden können. Diese Betriebsausgaben sind teilweise mit anderen Ein-
künften steuersparend verrechenbar.

65. Beherrschende GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer
Beherrschende GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer, die sich für 2026 
eine Gehaltserhöhung oder eine höhere Tantieme gönnen möchten, sollten 
das unbedingt noch im Jahr 2025 schriftlich vereinbaren und ggf. durch die 
Gesellschafterversammlung genehmigen lassen. Denn nur wenn solche 
Gehaltserhöhungen bei beherrschenden GmbH-Gesellschafter-Ge-
schäftsführern im Voraus getroffen werden, sind keine Probleme mit dem 
Finanzamt zu erwarten. Wird die Gehaltserhöhung 2026 bzw. die Erhöhung 
der Tantieme 2026 jedoch erst im Mai 2026 vereinbart, handelt es sich bei 
den Erhöhungen für die Monate Januar bis Mai 2026 um eine verdeckte 
Gewinnausschüttung. Das gilt selbst dann, wenn die Zahlungen fremdüb-
lich sind. 



232025� AStW Aktuelles 
aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht

Sonderausgabe
AStW



24 AStW Aktuelles� 2025 
aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht

Notizen
AStW



25

Leserservice
AStW

252025� AStW Aktuelles 
aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht

REDAKTION  |   Sie haben Fragen oder Anregungen zur Berichterstattung? 
Schreiben Sie an
IWW Institut, Redaktion „AStW“ 
Aspastr. 24, 59394 Nordkirchen 
Fax: 02596 922-80, E-Mail: astw@iww.de 
Als Fachverlag ist uns individuelle Rechtsberatung nicht gestattet. 

ABONNENTENBETREUUNG  |   Fragen zum Abonnement beantwortet Ihnen der 
IWW Institut Kundenservice, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg 
Telefon: 0931 4170-472, Fax: 0931 4170-463, E-Mail: kontakt@iww.de 
Bankverbindung: DataM-Services GmbH, Postbank Nürnberg 
IBAN: DE80 7601 0085 0007 1398 57, BIC: PBNKDEFFXXX 

IHR PLUS IM NETZ  |   Online – Mobile – Social Media
Online: Unter astw.iww.de finden Sie

	� Downloads (Checklisten/Arbeitshilfen, Musterverträge/Musterschreiben u.v.m.)
	� Archiv (alle Beiträge seit 2005)
	� Rechtsquellen (Urteile, Gesetze, Verwaltungsanweisungen u.v.m.)

Vergrößern Sie Ihren Wissensvorsprung: Registrieren Sie sich auf iww.de/registrieren, 
schalten Sie Ihr Abonnement frei und lesen Sie aktuelle Fachbeiträge früher. Rufen 
Sie an, wenn Sie Fragen haben: 0931 4170-472

Mobile: Lesen Sie „AStW“ in der myIWW-App für Smartphone / Tablet-PC.

	� Appstore (iOS) 	� Google play (Android) → �Suche: myIWW oder scannen Sie  
den QR-Code

Social Media: Folgen Sie „AStW“ auch auf facebook.com/astw.iww

NEWSLETTER  |   Abonnieren Sie auch die kostenlosen IWW-Newsletter für 
Steuerberater auf iww.de/newsletter:

	� AStW-Newsletter 	� BFH-Leitsatz-Entscheidungen

	� IWW kompakt für Steuerberater 	� BFH-Anhängige Verfahren

	� BGH-Leitsatz-Entscheidungen

SEMINARE  |   Nutzen Sie das IWW-Seminarangebot für Ihre Fortbildung:  
seminare.iww.de



Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

In Ihrem Abonnement enthalten: 
Drei Nutzer-Lizenzen für die  
digitalen Inhalte

Anmeldung

Ich bin schon beim IWW Institut registriert.

 Angemeldet bleiben  ?

max.mustermann@kanzlei.de

• • • • • • •

Anmelden Abbrechen

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an unter 

 iww.de/anmelden

Sie haben noch kein IWW Konto?  
Dann registrieren Sie sich zunächst unter

 iww.de/registrierung

Direkt umsetzbare Empfehlungen, anschauliche Musterfälle, praktische Arbeitshilfen u. v. m. –  
Ihr Abonnement bietet digital umfangreiche Fachinhalte zu Ihrem Arbeitsgebiet.

Aber nicht nur das: Ihr Abonnement enthält automatisch auch drei Lizenzen für Nutzer in Ihrer  
Kanzlei/Praxis. So können auch Kollegen und Mitarbeiter auf die digitalen Inhalte zugreifen –  
ganz ohne weitere Kosten.

Hier erfahren Sie, wie es geht.

Sobald Sie angemeldet sind, finden Sie Ihre derzeit 
aktiven Abonnements unter 

 Mein Konto/Letzte Aktivitäten 

Mein Konto

Letzte Aktivitäten

Schritt 1: Anmeldung

oder geben Sie den Link iww.de/kundencenter 
ein.

Ohne zusätzliche Kosten. 
Jetzt weitere Nutzer freischalten! 

Holen Sie jetzt alles aus Ihrem Abo raus! 

AStW Aktuelles aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht unter-
stützt Sie optimal im beruflichen Alltag. Aber nutzen Sie 
in Ihrer Kanzlei auch das ganze Potenzial?

Unser Tipp: Nutzen Sie den Informationsdienst an möglichst 
vielen Arbeitsplätzen und schalten Sie die digitalen Inhalte 
für zwei weitere Kollegen frei! Das kostet Sie nichts, denn 
in Ihrem digitalen Abonnement sind automatisch drei 
Nutzer-Lizenzen enthalten.

Der Vorteil: Ihre Kollegen können selbst nach Informatio-
nen und Arbeitshilfen suchen – und Sie verlieren keine 
Zeit mit der Abstimmung und Weitergabe im Team.

Und so einfach geht’s: Auf iww.de anmelden, weitere  
Nutzer eintragen, fertig! 

Kurzanleitung  
herunterladen unter:  
www.iww.de/s7219
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

IHR ABO  IHR ABO  
KANN MEHR! KANN MEHR! 

1 Abo = 
3 Nutzer
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